2R Baden-Wiirttemberg
R Ministerium fiir Verkehr
R,

Programm des Landes Baden-Wiirttemberg
fiir die Anlage kommunaler Rad- und
FuBverkehrsinfrastruktur nach LGVFG 2025-2029

Die Programmaufnahme ist noch nicht gleichbedeutend mit einer Férderung. Um eine

Foérderung nach LGVFG und VwV-LGVFG zu erhalten, missen die Vorhabentrdger nach der

Programmaufnahme in einer zweiten Stufe bei den Regierungspréasidien einen formalen

Antrag auf Férderung einreichen. Uber die Genehmigung und Bewilligung der Férderung

entscheiden die Regierungsprasidien im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel.

Programmaufnahme 2012 -2024
Programmaufnahme 2025 (NEU)
Stand: 21.02.2025

Regierungsprasidium Stuttgart

Ifd. |Bezeichnung des Vorhabens / Trager des
Nr. MaBnahmenart Vorhabens

RadNETZ


















































































	Regierungspräsidium Stuttgart

